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Gebührenordnung 
für Eintritte, Führungen und Raumvermietungen im Markgräfler Museum Müllheim 

(Blankenhorn-Palais und Frick-Mühle) 
 
 
1. Eintritts- und Führungsgebühren im Markgräfler Museum Müllheim: Blankenhorn-Palais  
 
Das Markgräfler Museum Müllheim erhebt ab 01.03.2023 für den Besuch von Dauer- und Son-
derausstellungen sowie von Führungen im Blankenhorn-Palais folgende Eintrittsgebühren: 
 
Eintritt für Erwachsene       4,00 € 
Kinder/Jugendliche bis 21 Jahre      frei 
Behinderte/Inhaber Oberrheinischer Museumspass/ 
Mitglieder Markgräfler Museumsverein     frei   
  
Der Besuch von Vernissagen und Veranstaltungen wie dem Internationalen Museumstag oder 
dem Deutschen Mühlentag sind frei. In Kooperationen mit Museumskarten oder touristischen 
Angeboten (KONUS etc.) kann die Museumsleitung Sonderkonditionen vereinbaren. 
 
Für Mehrfachbesucher besonders in der Stadt Müllheim und der näheren Umgebung bietet 
das Markgräfler Museum eine Jahreskarte an, die während 12 Monaten ab Ausstellungsda-
tum zum kostenlosen Besuch aller Ausstellungen berechtigt. 
 
Jahreskarte         10,00 €  
Jahreskarte für Mitglieder des Museumsvereins    frei 
  
Für Führungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen des Hauses werden Gebühren er-
hoben. Für die Teilnehmer entfällt dadurch der reguläre Eintrittspreis. Alle Führungstermine 
für beide Häuser werden vom Museumsbüro koordiniert. 
 
Öffentliche Führungen pro Person          5,00 €  
Führungen für Gruppen bis ca. 15 Personen pro Person       5,00 €  
Führungen für Gruppen bis ca. 25 Personen       75,00 € 
Führungen für größere Gruppen bis max. 50 Personen   150,00 €  
(je weitere 25 Personen Erhöhung um weitere 75,00 €) 
 
 
2. Eintritts- und Führungsgebühren im Markgräfler Museum Müllheim: Mühlenmuseum 
Frick-Mühle  
 
Der Betrieb des Mühlenmuseums Frick-Mühle mit Wartung der technischen Einrichtung sowie 
Vorführungen und Führungen sowie Angeboten zum jährlichen Deutschen Mühlentag obliegt 
vereinbarungsgemäß dem Markgräfler Museumsverein Müllheim e.V. nach Absprache und in 
Koordination mit dem Museum. Hier gelten folgende Regelungen: 



 
Für öffentliche Vorführungen, derzeit an jedem ersten Samstag und dritten Sonntag im Monat 
(während der Saison von April bis Oktober), wird kein Eintrittsgeld erhoben. Die Mühlenfüh-
rer bitten um Spenden für die Vereinskasse. 
 
Für Führungen und Vorführungen, die Mitglieder des Arbeitskreises Frick-Mühle im Markgräf-
ler Museumsverein durchführen, wird eine Gebühr erhoben, die in die Vereinskasse fließt. Der 
Museumsverein orientiert sich dabei an den Gebühren im Blankenhorn-Palais: 
 
Vorführungen (max. 30 Minuten)        30,00 € 
Führungen (für Gruppen bis ca. 25 Personen)       75,00 €  
Führungen für größere Gruppen      150,00 € 
 
Schulklassen und Kindergartengruppen sowie Gruppen von Jugendlichen unter 21 Jahren sind 
- analog zur Regelung im Blankenhorn-Palais - frei (einschl. Betreuungspersonen). 
 
 
3. Nutzungsgebühren für Raumvermietung im Markgräfler Museum Mülheim: Blankenhorn-
Palais 
 
Das Markgräfler Museum Müllheim dient vor allem Ausstellungen zu Geschichte und Kunst 
der Region und kulturellen Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträgen, Konzerten in deren 
Rahmenprogramm. Darüber hinaus werden im Ermessen der Stadt Müllheim Räume auch für 
weitere kulturelle Veranstaltungen und private Anlässe vermietet. Die verbindliche Abwick-
lung erfolgt über das Museumsbüro. Es gelten folgende Gebühren: 
 
Historischer Weinkeller 
Grundmiete         250,00 €  
Vergünstigung für Mitglieder des Museumsvereins    125,00 €  
Benutzung Gläser          30,00 €  
 
Weitere Museumsräume, wie das Foyer, der Tanzsaal, der „Blaue Salon“ etc. werden aus kon-
servatorischen und organisatorischen Gründen nur in Ausnahmefällen vermietet. Eine Miete 
wird nach individueller Absprache mit der Museumsleitung erhoben. Das gilt für alle Räume 
auch in Sonderfällen (Mehrfachmieter/Sponsoren). Gebühren werden für Anlässe, die vom 
Markgräfler Museum Müllheim selbst veranstaltet oder zusammen mit einem Kooperations-
partner durchgeführt werden, nicht erhoben.  
 
Für Trauungen steht wie bisher der „Blaue Salon“ als offizielles Trauzimmer der Stadt kosten-
frei zur Verfügung. Des Weiteren gelten für aufwendigere Trauungen folgende Regelungen: 
 
Tanzsaal (für Trauungen) 
 
Für die zahlreicher werdenden großen Trauungen besteht – unter Vorbehalt, dass die jewei-
lige Sonderausstellung dies aus konservatorischen, versicherungsrechtlichen und terminlichen 
Aspekten zulässt (ausgeschlossen sind Zeiten von Auf- und Abbau von Ausstellungen oder ei-
gene Museumsveranstaltungen) – die Möglichkeit der Trauung im Tanzsaal. Aufgrund des gro-
ßen organisatorischen Aufwandes gilt hier eine  



 
Vermietungsgebühr von      350,00 € 
 
Innenhof (nach Trauungen) 
 
Für einen Sektempfang nach der Trauung kann der hintere Bereich des Innenhofs mit der Nut-
zungsmöglichkeit von Stehtischen angemietet werden. Hier gilt eine 
 
Vermietungsgebühr von      200,00 € 
 
 
4. Nutzungsgebühren für Raumvermietung im Markgräfler Museum Mülheim: Mühlenmu-
seum Frick-Mühle 
 
Das Mühlenmuseum Frick-Mühle als Teil des Markgräfler Museums dient vor allem der Ver-
mittlung der Mühlen-, Technik- und Handwerksgeschichte und wird in Kooperation mit dem 
Markgräfler Museumsverein Müllheim e.V. betrieben. Die Raumvergabe obliegt der Stadt 
Müllheim, die auch den Hausmeister- und den Reinigungsdienst organisiert. Im Ermessen der 
Stadt werden Räume auch für weitere kulturelle Veranstaltungen und private Anlässe vermie-
tet. Die verbindliche Abwicklung erfolgt über das Museumsbüro. Es gelten folgende Gebüh-
ren: 

 
Großer Saal (OG) 
Grundmiete        250,00 €  
Vergünstigung für Mitglieder des Museumsvereins   125,00 €  
Benutzung Gläser         30,00 € 
 
Für die Vermietung des vereinseigenen Geschirrs wird eine Sondervereinbarung zwischen Mu-
seumsleitung und Museumsverein getroffen, ebenso für die Vermietung in besonderen Fällen 
(Mehrfachmieter, Sponsoren) und an aktive Mitglieder des Arbeitskreises Frick-Mühle (einmal 
jährlich kostenfreie Miete für persönliche Anlässe gegen eine Kostenpauschale).  
 
Weitere Museumsräume, wie der Raum im Erdgeschoss des Mühlenmuseums oder der mu-
seumspädagogische Raum etc., werden aus konservatorischen und organisatorischen Grün-
den nur in Ausnahmefällen vermietet. Eine Miete wird nach individueller Absprache mit der 
Museumsleitung erhoben. Diese Gebühren werden für Anlässe, die vom Markgräfler Museum 
Müllheim oder dem Markgräfler Museumsverein selbst veranstaltet oder zusammen mit ei-
nem Kooperationspartner durchgeführt werden, nicht erhoben. 
 
 
 

  


